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RS OGH 1972/1/27 2Ob257/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1972

Norm

ABGB §1304 BI

StVO §19

StVO §20 IA

Rechtssatz

Durch die Verletzung einer Vorrangregel wird im allgemeine eine erheblichere Gefahr hervorgerufen, als etwa durch

eine geringe Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, weshalb jene im allgemeinen auch in subjektiver

Beziehung in höherem Maße verwerfbar erscheint.
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